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Im Landkreis Eichsfeld wird die reine 
Papierverwaltung bald der Vergan-
genheit angehören. Der Landkreis hat 
sich zum Ziel gesetzt,  seine Verwal-
tungsleistungen künftig auch digital 
anzubieten. Somit können die über-
wiegende Zahl der Anträge künftig 
online gestellt werden, so dass der 
Weg zur Behörde in vielen Fällen  
erspart werden kann. 

Ganz freiwillig ist die Idee des Land-
kreises zur Einführung der digitalen 
Verwaltung, dem sogenannten E-
Government, allerdings nicht. Anlass 
hierfür ist vielmehr eine gesetzliche 
Vorgabe. 

Im August 2017 trat das Gesetz zur 
Verbesserung des Onlinezugangs zu 
Verwaltungsleistungen, das Online-
zugangsgesetz (OZG), in Kraft. Dieses 
Gesetz verpflichtet Bund, Länder und 
Kommunen, ihre Verwaltungsleis- 
tungen bis zum Ende des Kalender-
jahres 2022 auch digital über Verwal-
tungsportale anzubieten und diese 
Portale zu einem Portalverbund zu 
verknüpfen. Für die Authentifizierung 
der Bürger gegenüber den digitalen 
Verwaltungsleistungen sollen inter-
operable Nutzerkonten im Portalver-
bund geschaffen und bereitgestellt 
werden. 

Auf Seiten des Bundes wurde dies-
bezüglich ein OZG-Umsetzungskata-
log erarbeitet. Hierin wurden auf der 
Grundlage des Leistungskatalogs der 
öffentlichen Verwaltung (LeiKa) ca.  
575 Verwaltungsleistungen erfasst, für  
die digitale Lösungen zu schaffen sind. 
Der OZG-Umsetzungskatalog orientiert 
sich nicht an behördlichen Zustän-
digkeiten, sondern an der Nutzerper-
spektive von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Unternehmen. Die digitale 
Umsetzung der im OZG-Katalog 
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Die Zahl der unterstützten Kommunen sowie die stetig wachsende Anzahl von Anwendungen erfordert 
ein umfassendes Monitoring. Eine Eigenentwicklung fragt hier in regelmäßigen Abständen die einzelnen 
Anwendungen nach neuen Anträgen ab und überträgt diese in das bestehende Dokumentenmanagement-
system. Hier ist ersichtlich, wie viele Anträge beispielsweise zur Anmeldung des Schulessens aus den 
verschiedenen Kommunen bereits gestellt wurden.  Fotos: Landkreis Eichsfeld

Die Umsetzung des 
E-Governments im 
Landkreis Eichsfeld 

Das Bürgerportal bindet die Verwaltungsleistungen der Kommunen und des Landkreises in einer gemein-
samen Übersicht, der Bürger bekommt damit alle Verwaltungsleistungen für seinen Wohnort unabhängig 
von der sachlichen Zuständigkeit der einzelnen Behörden aufgezeigt. Zugleich entfällt für die Kommunen  
die Pflege des eigenen Internetauftrittes für diesen Bereich, sie verweisen lediglich einmalig auf das  
Bürgerportal.  
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erfassten Verwaltungsleistungen erfolgt im 
Rahmen von zwei Digitalisierungsprogram-
men. Im sogenannten „Digitalisierungspro-
gramm Bund“ werden alle Leistungen, deren 
Regelungs- und Vollzugskompetenz beim 
Bund liegt, in Verantwortung des Bundes digi-
talisiert. Die Leistungen mit Regelungs- und/
oder Vollzugskompetenz bei den Bundes-
ländern bzw. Kommunen werden im „Digi-
talisierungsprogramm Föderal“ digitalisiert. 
Jede Kommune im Freistaat Thüringen ist 
dabei verpflichtet, die in ihrer Zuständigkeit 
befindlichen Verwaltungsverfahren eigen-
verantwortlich in digitaler Form anzubieten. 
Eine zentrale Umsetzung durch den Freistaat 
Thüringen für alle Kommunen erfolgt nicht. 
Der Freistaat Thüringen stellt jedoch die  
Basisdienste und die Plattform ThAVEL, das 
Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleis-
tungen, den Kommunen kostenfrei zur Ver-
fügung, auf deren Grundlage digitale Verwal-
tungsleistungen entwickelt und zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Für die kleineren Kommunen, die in der Regel 
keine eigenen IT-Abteilungen vorhalten kön-
nen, stellt die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben des OZG eine große Herausforde-
rung dar. Diese wären veranlasst, entspre-
chendes Fachpersonal einzustellen oder 
alternativ Leistungen von externen IT-Dienst-
leistungsanbietern in Anspruch zu nehmen, 
was zu einer nicht unerheblichen Kosten-
belastung führen würde. Vor diesem Hinter-
grund hat sich der Landkreis Eichsfeld dazu 
entschlossen, die Umsetzung der Vorgaben 
des OZG für sich und seine kreisangehörigen 
Kommunen auf der Basis einer geschlos-
senen Zweckvereinbarung zentral und ein-
heitlich umzusetzen. 

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über eine  
IT-Abteilung, die entsprechende Erfahrungen 
in der Entwicklung von Software aufweist. 
Demzufolge hat der Landkreis Eichsfeld  
begonnen, assistenzbasierte Antragsformu-
lare auf der Basis der vom Freistaat Thüringen 
bereitgestellten Plattform ThAVEL zu entwickeln, 
die im Anschluss den Kommunen zur Ver-
fügung gestellt werden. Inzwischen stellt der 
Freistaat Thüringen über einen von ihm beauf-
tragten Dienstleistungsanbieter einzelne, der 
nach dem OZG-Umsetzungskatalog gefor-
derten Leistungen bereit. Diese werden von 
der IT-Abteilung des Landkreises Eichsfeld 
übernommen und bei den Kommunen ausge-
rollt. 

Parallel dazu treibt der Landkreis Eichsfeld 
die Umsetzung des E-Governments in seiner  
eigenen Verwaltung voran. Hierzu werden 
zum einen Verwaltungsleistungen digitalisiert. 
So können beispielsweise die Anmeldung 
zum Schulhort, der Antrag auf Sanierungs-

genehmigung, die Anzeige einer Verkaufs-
veranstaltung, die Interessenbekundung zur  
Eröffnung von Verkaufsstellen aus besonde-
rem Anlass, die Anmeldung einer Versamm-
lung/Aufzug unter freiem Himmel, der Antrag 
auf Baumfällung/Gehölzbeseitigung, der 
Antrag auf Plakatierung, der Antrag auf ein-
malige Zuwendung zum Vereinsjubiläum im 
Sportbereich sowie der Antrag auf Gewäh-
rung eines Zuschusses zur Instandsetzung 
von Sportanlagen bereits digital erfolgen. 

Für einen Großteil der kreisangehörigen Kom-
munen, die ihr Interesse bekundet haben, 
wurde vom Landkreis Eichsfeld zudem ein  
gemeinsamer Datenschutzbeauftragter bestellt. 
Des Weiteren ist die Schaffung einer Zentra-
len Vergabestelle beim Landkreis Eichsfeld 
beabsichtigt.  

Bis alle Ziele des Landkreises im Hinblick auf 
die Digitalisierung vollständig umgesetzt sind, 
wird allerdings noch eine gewisse Zeit vergehen. 
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Mit dem Antrag auf Plakatierung, hier am Beispiel der Landgemeinde Am Ohmberg, können Organisatoren die Erlaubnis zum Aushängen von Werbeanzeigen 
einholen und so auf ihre Veranstaltung aufmerksam machen. Die Anträge können über das Bürgerportal, das über die Homepage des Landkreises Eichsfeld mit 
Zuständigkeitsfinder erreichbar ist, gestellt werden.  Foto: Landkreis Eichsfeld


